
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 6 ALSV
 ALSV - Allgemeine Landesbedienstetenschutzverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Bei Maßnahmen, die sofort getro1en werden müssen, insbesondere bei drohender Gefahr und in Katastrophenfällen

sowie bei Alarm und Einsatzübungen, können von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichende Anordnungen

insoweit getro1en werden, als dies das weitergehende ö1entliche Interesse erfordert. Bei solchen Anordnungen ist auf

den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bediensteten weitestgehend Bedacht zu nehmen.

In Kraft seit 22.04.1992 bis 31.12.9999
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